
 
Aufnahme-Antrag zur Mitgl iedschaft  
im Kanu-Club Zugvogel  Blau-Gold Köln e.V.  
 

Kanu-Club Zugvogel Köln e.V. 
Geschäftsstelle 

Hauptstr. 233, 51143 Köln 
info@kczugvogel.de 
www.kczugvogel.de 

 
 
  
 
Name, Vorname:  Köln, den  
 
 
Ich/wir beantragen die Aufnahme in den Kanu-Club Zugvogel Blau-Gold Köln e.V.  
 
Ich/wir erkennen die Satzung, im besonderen §18 (2) „Schwimmwestenpflicht“ und die 
Ordnungen des Vereins sowie die Schiffahrts-Polizeiordnung an, und ich/wir verpflichte(n) 
mich/uns diese einzuhalten. 
 
 

Einzugsermächtigung 
     
Ich/wir ermächtige(n) den Verein widerruflich, die Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten des 
unten genannten Kontos durch Lastschrift einzuziehen.  
 
 Kontoinhaber:  

 
 

Kreditinstitut:    

 
 

Kontonummer:    

 BLZ:    
     
     
Zahlungsweise:ausschließlich halbjährlich 
Die Buchungen erfolgen im Januar und im Juli. 
 
 
 
Die Einzugsermächtigung ist obligatorisch. Die Kündigungsfrist der Mitgliedschaft beträgt ein 
Monat zum 1. Juli und zum 31. Dezember. 
Bei der Antragstellung Minderjährigen erklären sich die gesetzlichen Vertreter bereit, für 
Forderungen des Vereins aus dem Mitgliedschaftsverhältnis einzutreten. 
Alle Angaben sind richtig und vollständig. Änderungen, insbesondere der Adress- und 
Bankverbindung, werde ich/wir umgehend der Geschäftsstelle des Kanu-Club Zugvogel Köln 
mitteilen. 
 
 
   

Unterschrift des Antragstellers  Unterschrift der/des gesetzlichen Vertreter(s) / des 
Ehepartners 

  



Datenblatt  zum Antrag auf  Mitgl iedschaft  im  
              Kanu-Club Zugvogel  Blau-Gold Köln e.V.  
 

Kanu-Club Zugvogel Köln e.V. Geschäftsstelle: Hauptstr. 233, 51143 Köln 
info@kczugvogel.de 

 
(2/2009) 

 

Antragsteller  

Name:  Vorname:  

Geburtsdatum:  Familienstand:  

Adresse:  

Telefon:  Mobiltelefon:  

Emailadresse:    

  Jugendgruppenzugehörigkeit:     

Schwimmzeugnis:        
 

Mitgliederbeitragsgruppen / Monat 
 Einzelbeitrag: für Mitglieder ab 18 Jahre  13,75 € 
 Familienbeitrag incl. Kinder bis zum 18.Lebensjahr  19,75 € 
 Ermäßigter Beitrag für Schüler, Azubis/Studenten, ...   8,00 € 

          
    Mit der  Aufnahme als Mitglied ist eine Verwaltungsgebühr in Höhe  von 30,00 € zu zahlen.  
 Pro Bootsliegeplatz entstehen Kosten in Höhe von 18,00 im Jahr  
 

Ausfüllen bei Familienbeitrag  
Name und Vorname des Ehepartners:  Geb.Datum:   
      
Namen und Vornamen der Kinder:  Geb.Datum:   
   Geb.Datum:   
   Geb.Datum:   
      

Ausfüllen bei minderjährigen   
Name und Vorname des gesetzl. Vertreters:  

Adresse:  
Telefon:  Mobiltelefon:  

Emailadresse:   
    
Unser Kind schwimmt sicher- auch in Notsituationen (Kentern, Sturz ins Wasser etc...) und muss diesbezüglich nicht 
beaufsichtigt werden. Mit der Teilnahme unseres Kindes an Wanderfahrten, Wildwasserübungen, Sport-Veranstaltungen, 
Training, Ausgleichssportarten und Spielen, sowie Schwimmen und Baden sind wir einverstanden. Unser Kind wurde von 
uns ausdrücklich ermahnt, den Anweisungen der eingesetzten Leiter oder ihrer Stellvertreter zu folgen und die Gruppe 
nicht ohne Genehmigung des Leiters zu verlassen. Unser Kind ist verständig, altersgerecht entwickelt, über die Gefahren 
des Alltags, sowie des Wassersports gehörig informiert. Es darf am Alter orientiert auch unbeaufsichtigt gelassen werden. 
Übernachtungen, insbesondere auch in Zelten, werden genehmigt, auch ohne durchgehende Beaufsichtigung. Die 
Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr der aufsichtspflichtigen gesetzlichen Vertreter. Eine Schadensersatzpflicht des 
Vereins, der Übungsleiter oder sonstiger Personen besteht nur für Fälle grober Fahrlässigkeit oder Vorsatzes. Kinder und 
Jugendliche unter 14 Jahren dürfen nur im Beisein von Übungs- oder Fahrtenleitern bzw. ihren 
Erziehungsverantwortlichen paddeln. Bei den 14 bis 17 jährigen Mitgliedern haben die Übungsleiter, die die Jugendlichen 
und ihr paddlerisches Können aus eigener Erfahrung kennen, diejenigen vorgeschlagen, die aus Vereinssicht über die 
erforderliche Verantwortungsreife und ausreichend paddlerische Erfahrung verfügen, um selbständig ohne Aufsicht durch 
einen Übungsleiter paddeln zu gehen. Allerdings dürfen auch diese Jugendlichen nur dann selbständig und ohne Aufsicht 
paddeln, wenn beide Elternteile dazu schriftlich ihr Einverständnis erteilt haben. Im übrigen werden keine zivilrechtlichen 
Haftungsansprüche gegen den Verein, seine Vertreter, Übungsleiter oder Beauftragte gerichtet. Wir erklären dass keine 
gesundheitlichen Auffälligkeiten bekannt sind, die die Ausübung des Kanusports beeinträchtigen könnten. 
 
    

Unterschrift des Antragstellers  Unterschrift der/des gesetzlichen Vertreter(s) 

 


